
 
 

Anhang A 
 

Gebührenordnung für die Benützung  
 

der Schulanlagen für Anlässe 
 
 

 
 
          ortsansässige Vereine     auswärtige Vereine 
 

Raumbenützungsgebühren (ohne Hauswart): 

 Alte Turnhalle mit Teeküche     gratis       Fr.  50.-- 

 Aula        gratis       Fr.  50.-- 

 Vereinszimmer, übrige Räume     gratis       Fr.  50.-- 

 Turnhalle 1 (Mehrzweckhalle) und Turnhalle 2 für  
Sportanlässe (inkl. Garderoben u. Duschen)    gratis       Fr. 150.-- 

 Turnhalle 1 (Mehrzweckhalle) mit Bühne, Küche,  
Geräteraum als Bar, Vereinszimmer als Kaffeestube  
und Kaffeeküche für allgemeine Veranstaltungen 

- erste Benützung pro Kalenderjahr  
  (Wochenendveranstaltung)     gratis       Fr. 300.--  

- ab zweiter Benützung pro Kalenderjahr   Fr. 100.--       Fr. 300.--  
 

Für alle nicht erwähnten Lokalitäten wird von Fall zu Fall  
eine Gebühr festgelegt.  

Für gemeinnützige Zwecke können die Gebühren durch  
die Schulpflege erlassen werden. 
 
 
          ortsansässige Vereine     auswärtige Vereine 
 

Stundenansätze für die Leistungen des Hauswartes: Fr.   45.--      Fr.  60.-- 
 
Die Bezahlung erfolgt über die Finanzverwaltung.  
 
 
           ortsansässige Vereine     auswärtige Vereine 
 

Wasser, Strom, Heizung       gratis        gratis 
 

 
Diese Gebühren und Stundenansätze gelten bis Ende der laufenden Amtsperiode. An-
schliessend können sie vom Gemeinderat jedes Jahr neu festgelegt werden. 
 
 
Othmarsingen, 11. März 2002  


